
Literaturangaben in Sammelbänden  

(= Zusammenstellungen von Aufsätzen verschiedener Autoren zu einem Thema 
durch einen oder mehrere Herausgeber) 

Der gesamte Band wird folgt angegebenen: 

Die Namen der Herausgeber sollten besonders in Literaturverzeichnissen nach 

vorn gestellt werden, weil die Literaturangaben hier einheitlich alphabetisch nach 
den Familiennamen der Autoren (bzw. Herausgeber) zu ordnen sind.  

Schema: 

Name, Vorname des/der Herausgeber(s): Titel, Untertitel. Verlagsort: 
Verlagsname Erscheinungsjahr. 

Beispiel 1: 

Hug, Theo (Hrsg.): Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten. Baltmannsweiler 2001. 

Das Beispiel enthält die Minimalangaben: Es muss gekennzeichnet werden, dass der 

Band von Theo Hug herausgegeben, also nicht (allein) geschrieben wurde. Die 

Verlagsangabe kann wegfallen, Verlagsort und Jahr müssten aber in der angegebenen 

Reihenfolge erfolgen. Titel und Verlagsort könnte auch durch ein Komma getrennt, der 

Punkt am Ende könnte weggelassen werden. In jedem Fall wäre ein solches System aber 
in der ganzen Arbeit einheitlich zu praktizieren. 

Beispiel 2: 
Broszat, Martin; Frei, Norbert (Hrsg.): Das Dritte Reich im Überblick. Chronik, Ereignisse, 
Zusammenhänge. München: dtv 2007. 

Der Band wurde von mehreren Personen herausgegeben und enthält einen Untertitel, der 

nicht vergessen werden darf. Der Verlagsname ist bitte zwischen Ort und 
Erscheinungsjahr anzugeben.  

Beispiel 3: 
Nünning, Ansgar; Nünning, Vera (Hg.): Konzepte der Kulturwissenschaften. Theoretische 
Grundlagen – Ansätze - Perspektiven. Stuttgart, Weimar: Metzler, 2003. 

Wie hier gezeigt, wäre es auch möglich, die Herausgeber mit „Hg.“ abzukürzen und 

Verlagsnamen und Erscheinungsjahr durch Komma zu trennen. Diese Variante wäre dann 
aber einheitlich zu praktizieren. 

Beispiel 4: 
Treue, Wilhelm: Gesellschaft, Wirtschaft und Technik Deutschlands im 19. Jahrhundert. Handbuch 
der deutschen Geschichte. Hrsg. v. H. Grundmann. Bd. 16. München: dtv 1970.  

Diese Angabe meint den 16., von W. Treue geschriebenen Band des (22-bändigen) 

„Handbuches der deutschen Geschichte“, das von H. Grundmann herausgegeben wurde. 

Hier ist also sowohl der Autor des Einzelbandes als auch der Herausgeber aller Bände 
anzugeben.  


